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RS OGH 1983/3/25 6Ob11/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1983

Norm

EO §150

GBG §4

Rechtssatz

Ob der Ersteher im Zwangsversteigerungsverfahren eine Last übernommen hat, muß nach der Grundbuchseintragung

beurteilt werden, wenn nach dem Inhalt des Zwangsversteigerungsaktes nicht von einer ausdrücklichen Übernahme

ausgegangen werden kann (hier: Zwangsversteigerungsakt bereits skartiert).
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